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Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 6 - Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport 
Unterabteilung Kunst und Kultur
Burggasse 8
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Rückfragen: Tel.:   +43 (0) 50 536 – 16212 
Fax:   +43 (0) 50 536 – 16210
E-Mail:  abt6.kultur@ktn.gv.at

Ansuchen um Gewährung eines 
Förderungsbeitrages für das Jahr* 201 

gemäß Kärntner Kulturförderungsgesetz 2001, LGBl. Nr. 45/2002 idgF. sowie 
allfälliger in den jeweiligen Sparten geltender Förderungsrichtlinien 

Hinweis: Dieses Ansuchen muss rechtzeitig vor Beginn des Vorhabens gestellt werden.
Dieses Formular kann direkt am Bildschirm oder händisch ausgefüllt und per Email oder per Post übermittelt 
werden. 
Bitte füllen Sie die Felder korrekt aus (mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder!)
Eine Beurteilung des Vorhabens kann erst nach Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formulars und aller  
erforderlicher Unterlagen (siehe Punkt 6. Beilagen) vorgenommen werden.

Für den Bereich*:      Bitte den zutreffenden Bereich ankreuzen (nur 1 Bereich möglich)!
Museen, Archive, Wissenschaft Baukulturelles Erbe, Architektur
Brauchtums- und Heimatpflege
Musik   

Literatur, Verlage

Bildende Kunst, Foto, Design     Film, Kino, Video
Kulturinitiativen, -zentren    Internationaler Kulturaustausch 

1. Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin*
Name / Bezeichnung  (gemäß Daten aus dem Zentralen Melderegister)

Bitte den zutreffenden Bereich ankreuzen (nur 1 Bereich möglich)!*:

      Einzelperson Geburtsdatum und -ort:

      Verein ZVR-Nummer:
         (+ Beilagen: VR-Auszug, Statuten bei erstmaliger Antragstellung)

      GmbH     Firmenbuchnummer:
         (+ Beilagen: FB-Auszug, Statuten bei erstmaliger Antragstellung)

      andere Rechtsform und zwar:

Darstellende Kunst

Info: Abfrage nach Sparten gemäß LIKUS („Länderinitiative Kulturstatistik“) zwecks Harmonisierung der Kulturstatistik der Bundesländer



Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 6 - Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport, Unterabteilung Kunst und Kultur 
Burggasse 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Tel.: +43 (0) 50 536–16212, Fax: +43 (0) 50 536 – 16210, E-Mail  abt6.kultur@ktn.gv.at

Adresse* (gemäß Daten aus dem Zentralen Melderegister)

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Telefon:

Fax:

Email:

ggf. Homepage:

Angaben bei Vereinen:
Anzahl der Mitglieder: insgesamt: davon Frauen: davon Männer:
Vertretungs-/
zeichnungsbefugte
Kontaktperson:

Name: 

Geburtsdatum:

Funktion:

Telefonnummer:

Email:

Vereinszweck laut Satzung:

Bankverbindung*:
Bankinstitut:

Kontowortlaut/-inhaber:

IBAN:

BIC:

Vorsteuerabzugsberechtigung (Bitte das Zutreffende ankreuzen):

       ja nein teilweise, im Ausmaß von ………….. %
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Zusatzinformationen*:

Ganzjahresbetrieb
Saisonbetrieb
Einzelprojekt
Festival

Betrieb einer eigenen Infrastruktur/Spielstätte

mit dauerhaften angestellten MitarbeiterInnen
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2. Informationen zum geplanten Vorhaben
Projektdarstellung/Jahresprogramm*
Kurzbeschreibung des Vorhabens:

(Projektinhalt, Programm, Intention und 

Zielsetzung, Namen der Mitwirkenden, 

Besetzungsliste inkl. Biografien der Protagonisten 

etc.)

Der Kärnten-Bezug dieses 
Projektes ergibt sich aus*:

Veranstaltungsort:
(Angabe aller Veranstaltungsorte, ggf. auch jene außerhalb von Kärnten) 

Zeit*: 
(Projektstart, Durchführungszeitraum, Probenzeiten, 
Premiere / Eröffnung, Auf- und Abbau 
Aufführungstermine, Anzahl der Aufführungen etc.)
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Wichtig!
Zusätzlich ist eine ausführliche 
Projektbeschreibung als Beilage 
anzufügen.



WICHTIG! Die Summe der Einnahmen muss mit der Summe der Ausgaben übereinstimmen!
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3. FINANZIERUNGSPLAN*
Geplante Einnahmen Geplante Ausgaben davon in Kärnten:
Förderungen: Sachaufwand:
hiermit beantragte Kulturförderung € Miete, Räumlichkeiten € €
Sonstige Förderungen Land 
Kärnten Referate/Abteilungen 

bei:

€ Betriebskosten € €
Versicherung € €

beantragt zugesagt abgelehnt
Miete, Technik € €

Förderungen anderer Bundesländer 

bei:

€ 
Transporte € €
Verwertungsgesellschaften (AKM etc.) € €

beantragt zugesagt abgelehnt Materialkosten € €

Förderungen Bund/Bundesministerien 

bei:

€ 

Reisekosten** € €
Nächtigungen** € €

beantragt zugesagt abgelehnt Werbung, Marketing € €

Förderungen Gemeinde/n 

bei:

€ 

Bürobedarf € €
Sonstiger Sachaufwand und zwar: € €

beantragt zugesagt abgelehnt

Förderungen EU 

bei:

€ 

Personalaufwand:
Personalkosten (Dienstverträge)** € €

beantragt zugesagt abgelehnt

Künstlerhonorare, Gagen** € €

Förderungen sonstiger Einrichtungen 

bei:

€ 

Werkverträge, Honorare für externe Dienstleistungen** € €

beantragt zugesagt abgelehnt

Eigenleistungen: € €

ODER:        Es wurde bei keiner anderen Stelle um eine Förderung 
angesucht. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Sonstiger Aufwand und zwar:

unbare Eigenmittel: €

(z.B. Produktionskosten für CD, DVD, Bücher, Kataloge, Filme, Video, 
Kosten für Projektentwicklung)

Eintritte, Verkaufserlöse:

€

Sponsoring:

€ € €

Werbung:

€ 
€ €

Spenden:

€

€ €

Sonstige Einnahmen und zwar: € € €
 Summe Einnahmen: € Summe Ausgaben: € €

€ €
€ €
€ €
€ €
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€ €

** WICHTIG! Detaillierte Aufstellung 
zusätzlich als Beilage erforderlich

bare Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge):

€
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4. Angaben zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage
(nur bei Vereinen/Institutionen, sofern die beantragte Fördersumme € 35.000,-- oder mehr beträgt)

Abgang/Überschuss des Vorjahres: €

Kontostand per 31.12. des Vorjahres: €

Sparbuch, aktueller Stand: €

Darlehen/Bankkredit, aktueller Stand: €

6. Beilagen

detaillierte Projektdarstellung

Beleg der fachlichen/künstlerischen Befähigung (Lebenslauf, Dokumentation der bisherigen künstlerischen Tätigkeiten, 
Referenzliste oä.)

gegebenenfalls Kostenvoranschläge

branchenübliche Kalkulationsformulare (z.B. bei beantragtem Druckkostenzuschuss, Filmförderung)

gegebenenfalls Firmenbuch-/Vereinsregisterauszug, Statuten (bei erstmaliger Antragstellung, siehe S. 1)

gegebenenfalls Übersicht der in den letzten 3 Jahren enthaltenen De-Minimis-Förderungen (bei Film- und Verlagsförde-
rung)

Sonstiges: 

5. Angaben betreffend Gender Mainstreaming
(Beantwortung ist nicht Voraussetzung für die Förderungsgewährung, sondern dient lediglich zur Information!)

Anzahl der Mitwirkenden: insgesamt: davon Frauen: Männer:

Schätzung der zu erwartenden 
BesucherInnen insgesamt:

Schätzung des prozentuellen 
Anteils der BesucherInnen
nach Geschlecht:

Frauen %

Männer %

Bei Institutionen: 
Wie ist Gender Mainstreaming bzw. die Be-
achtung des Grundsatzes der Gleichstellung 
von Männern und Frauen in Ihrer Institution 
verankert?

Gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit

Gleiche Berufschancen, Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Gleicher Einfluss auf inhaltliche Entscheidungen (Programmgestaltung, Dramaturgie, Regie, Kuratierung etc.)

Ausgeglichener Frauen/Männeranteil in Leitungspositionen paritätische Besetzung von Gremien

Besonderes Augenmerk darauf, dass Werke von Künstlerinnen und Künstlern in gleichem Verhältnis vertreten 
sind/präsentiert werden

Besondere Beachtung der Sprach- und Bildauswahl bei der Gestaltung von Werbematerialien (Programmhef-
ten, Homepages etc.)

Sonstiges:

Wie leistet das konkrete Projekt einen 
Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern?

Bewusste Thematisierung von Geschlechterdiskursen als Projektinhalt

Aufweichen bzw. Überwinden von traditionellen Rollenbildnern in der Projektumsetzung

Gleichberechtigte Mitwirkung

Sonstiges:
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gegebenenfalls detaillierte Darstellung von Reisekosten und Nächtigungen

gegebenenfalls detaillierte Darstellung von Personalkosten, Künstlerhonorare, Werkverträge, Honorare (externe Dienstleistungen)
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Die Vergabe der Förderung erfolgt auf Grundlage des Kärntner Kulturförderungsgesetzes 2001, LGBl. Nr. 
45/2002 idgF. (K-KFördG) in 9eUEinGXnJ Pit Gen .tn� .XOtXUI|UGeUXnJVUiFKtOinien sowie allfälliger in den 
jeweiligen Sparten geltender Förderungsrichtlinien.

Im Sinne der „Besonderen Bestimmungen für Förderungen“ gemäß § 5 Abs. 2 bis 5 K-KFördG gibt der/die Unter-
fertigte die

E R K L Ä R U N G
DE� GDVV Gie 9eUSIOiFKtXnJ �EeUnoPPen ZiUG�
D� Gen Förderungsbetrag ausschließlich widmungsgemäß zu verwenden und bis zu dem in einem

gesonderten Schreiben bekanntgegebenen Termin einen Verwendungsnachweis unter Vorlage von
saldierten Originalbelegen zu erbringen.
Sofern die Fördersumme € 30.000,00 oder darüber beträgt, hat der Verwendungsnachweis durch Vorlage
einer detaillierten Aufstellung der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben unter Anschluss der darauf
Bezug habenden Originalbelege zu erfolgen.

E� eineU DOOIlOOiJen ¿nDn]ieOOen .ontUoOOe GXUFK GDV /DnG ]X]XVtiPPen�
c) im Falle einer Nichteinhaltung der Bedingungen die gewährten Förderungsmittel

unverzüglich zurückzuerstatten.

'eU�Gie 8nteUIeUtiJte veUSIOiFKtet ViFK ]XU (inKDOtXnJ GeU iP %XnGeV�%eKinGeUtenJOeiFKVteOOXnJVJeVet] VoZie iP 
.lUntneU $ntiGiVNUiPinieUXnJVJeVet]� /*%O 1U� �3�2��4 idgF. (K-ADG) enthaltenen Bestimmungen und erklärt, das 
Vorhaben unter Achtung des Grundsatzes der  Gleichbehandlung sowie unter Einhaltung der Rechte von 
Menschen mit Behinderung zu planen, auszuführen und vor allem möglichst barrierefrei zu gestalten.

Für den Fall einer Subventionsgewährung 
D� wird die Zustimmung zur Veröffentlichung der damit im Zusammenhang stehenden Daten

�VieKe � 1� $EV� 1 .�.)|UG* 2��1� iP oIIi]ieOOen .XOtXUEeUiFKt GeV /DnGeV .lUnten eUteiOt VoZie
E� Gie 9eUSIOiFKtXnJ �EeUnoPPen iP 5DKPen GeU 5eDOiVieUXnJ GeV JeI|UGeUten 9oUKDEenV DXI 3XEOiNDtionen

und dergleichen das Logo „Land Kärnten Kultur“ unter Hinweis darauf, dass es sich um ein vom Land
Kärnten gefördertes Projekt handelt, zu verwenden. 'DU�EeU KinDXV ZiUG GeU )|UGeUXnJVePSIlnJeU
JeEeten� JeI|UGeUte 9eUDnVtDOtXnJen in GeU .lUntneU 9eUDnVtDOtXnJVGDtenEDnN XnteU KttS���
veUDnVtDOtXnJen�NDeUnten�Dt ein]XtUDJen�
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Der/die Unterfertigende nimmt ZeiteUV zustimmend zur Kenntnis, dass für allfällige, an die $Eteilung 14 ± .unVt 
und .ultur, übermittelte Belegexemplare und dergleichen keine Haftung übernommen wird.

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis wird die DXVVFKOie�OiFKe Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichtes in 9020 Klagenfurt am Wörthersee gemäß § 104 JN vereinbart.

Mit der Unterschrift bestätigt der/die Unterfertigte die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten 
Angaben sowie die zustimmende Kenntnisnahme 

1� GeU .tn� .XOtXUI|UGeUXnJVUiFKtOinien �92//7(;7� KttSV���ZZZ�NXOtXUFKDnneO�Dt�IoeUGeUXnJen�
NXOtXUIoeUGeUXnJVUiFKtOinien���

2� GeV ,nIoUPDtionVEODttV I�U Gie $EUeFKnXnJ v� )|UGeUPitteO JeP� .�.)|UG* � VDnt $XV]XJ DXV � � .�.)|UG*��
3� GeV ,nIoUPDtionVEODttV DXV $nODVV GeU (UKeEXnJ SeUVonenEe]oJeneU 'Dten Eei GeU EetUeIIenGen 3eUVon �$Ut�

13 'S*92��

Ort und Datum:………………………………………. Unterschrift:…………………………………...........���������..

1DPe �%/2&.S&+5,)7�:…………………………………............
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Auszug aus den „Besonderen Bestimmungen für die Förderung“
gem. § 5 Kärntner Kulturförderungsgesetz 2001, LGBl. Nr. 45/2002 idgF.

I N F O R M A T I O N
für die Abrechnung über Fördermittel

� ),1$1=1$&+:(,6 �
 (K-KFördG 2001, LGBl.Nr. 45/2002 idgF.)

Seite 7 von 9

1� 'ie $EUeFKnXnJ KDt DOV 'ecNblDtt Gie %(/(*6h%(56,&+7 mit %etrDgsDngDben ]X entKDOten� Gie ]X VXPPieUen VinG�
*OeiFK]eitiJ iVt Dn]XJeEen� oE GeU )|UGeUXnJVZeUEeU �3eUVon� ,nVtitXtion� 9eUein etF�� YRrsteuerDb]ugsberechtigt iVt oGeU
niFKt�
7$%(//( I�U %(/(*Sh%(5S,&+7 VieKe XnteU�
KttS���ZZZ�NXOtXUFKDnneO�Dt�IoeUGeUXnJen�IoeUGeUXnJen�ODnG�NDeUnten�DUtiNeO�IoeUGeUXnJen�NXnVt�XnG�NXOtXU�

2� ,Vt GeU )|UGeUXnJVZeUEeU voUVteXeUDE]XJVEeUeFKtiJt� ZeUGen I�U Gen 1DFKZeiV GeU )|UGeUVXPPe nXU Gie 1ettRbetrlge
�oKne 0eKUZeUtVteXeU� DneUNDnnt�

3� %ei 9oUOieJen eineU JU|�eUen $n]DKO von %eOeJen VinG GieVe in *ruSSen nDFK GeP ZiGPXnJVJePl�en $XVJDEen]ZeFN ]X
oUGnen �]�%� 3oUto� +onoUDUe� %�UoEeGDUI etF��

4� $N]eStieUt ZeUGen JUXnGVlt]OiFK nXU 2riginDlbelege mit eindeutigem 1DchZeis der %e]Dhlung XnG GieVe P�VVen GDV
/eiVtXnJVGDtXP� Gen /eiVtXnJV]ZeFN XnG Gie %eVtltiJXnJ GeU VDFKOiFKen 5iFKtiJNeit GeU /eiVtXnJ entKDOten�
(iJenOeiVtXnJen GeV�GeU $ntUDJVteOOeU,n VinG niFKt I|UGeUEDU XnG N|nnen GDKeU DXFK niFKt DOV 9eUZenGXnJVnDFKZeiV EeOeJt
ZeUGen�

�� %ei (inUeiFKXnJ von (�5echnungen DOV 1DFKZeiV iVt GeU )|UGeUXnJVePSIlnJeU veUSIOiFKtet� eV ]X unterlDssen� GieVe Eei
eineU Dnderen )örderstelle Dls VerZendungsnDchZeis ein]ureichen.

�� ,P )DOO eineU %e]DKOXnJ GXUFK %DnN�EeUZeiVXnJ KDt GeU 1DFKZeiV Pit 2riginDl�(rlDgschein oGeU GXUFK eine %estltigung
des %DnNinstitutes �7eOeEDnNinJDXV]XJ� �EeU Gie tDtVlFKOiFKe 'XUFKI�KUXnJ GeV hEeUZeiVXnJVDXItUDJeV oGeU GXUFK
9oUODJe GeV .ontoDXV]XJeV iP 2UiJinDO �hEeUZeiVXnJVePSIlnJeU� $XItUDJJeEeU� %etUDJ� ]X eUIoOJen� $nGeUenIDOOV iVt Gie
8nteUVFKUiIt GeV (PSIlnJeUV Pit GeU %eVtltiJXnJ GeV %etUDJVePSIDnJeV eUIoUGeUOiFK�

7� %ei ,nserDten iVt Gen 5eFKnXnJen eine .oSie GeU (inVFKDOtXnJ Dn]XVFKOie�en�
�� $XI KDssen� und *DsthDusrechnungen PXVV GeU *eJenVtDnG GeV .DXIeV E]Z� GeU .onVXPDtion inFO� $nJDEe GeV

.onVXPDtionV]ZeFNeV XnG GeV 1DPenV GeU EeZiUteten 3eUVon einGeXtiJ veUPeUNt Vein�
�� +RnRrDrnRten E]Z� %eOeJe �EeU $ushilfsDrbeiten P�VVen in OeVeUOiFKeU SFKUiIt 1DPe XnG $GUeVVe GeV (PSIlnJeUV VoZie

=eitSXnNt XnG $Ut GeU 7ltiJNeit entKDOten�
1�� hEeU Gie 9eUZenGXnJ GeU SXEventionVPitteO iVt ein VFKUiItOiFKeU %eUiFKt Eei]XOeJen� SoIeUn Gie )ördersumme ¼

��.������ Rder dDr�ber EetUlJt� KDt GeU )inDn]nDFKZeiV GXUFK 9oUODJe eineU GetDiOOieUten $XIVteOOXnJ GeU
*esDmteinnDhmen und *esDmtDusgDben XnteU $nVFKOXVV von 2UiJinDOEeOeJen in PinGeVtenV SXEventionVK|Ke ]X
eUIoOJen� 'DV /DnG NDnn in (in]eOIlOOen DXFK Eei eineU )|UGeUVXPPe XnteU ¼ 3�������� Gie 9oUODJe eineU GetDiOOieUten
$XIVteOOXnJ GeU *eVDPteinnDKPen XnG *eVDPtDXVJDEen Pit GeP )|UGeUXnJVePSIlnJeU veUeinEDUen� $XI $XIIoUGeUXnJ
VinG ]XVlt]OiFK ]XU $XIVteOOXnJ GeU *eVDPteinnDKPen XnG *eVDPtDXVJDEen VlPtOiFKe %e]XJ KDEenGen 2UiJinDOEeOeJe GeU
8$ .XnVt XnG .XOtXU ]X �EeUPitteOn�

11� 'ie GeP )|UGeUXnJVZeUEeU DXIeUOeJten $brechnungsfristen VinG VtUiNt ein]XKDOten� DnGeUnIDOOV Gie JeZlKUten
SXEventionVPitteO XnveU]�JOiFK ]XU�FN]X]DKOen VinG�

� � $EV� �� 'aV $nVuchen hat die zu fördernde 7ltigkeit EzZ� daV zu fördernde 9RrhaEen zu EeVchreiEen und einen detaillierten
)inanzierungVSlan unter $ngaEe der *eVamtkRVten und deren $ufEringung durch (innahmen Rder )örderungen anderer
5echtVtrlger u� l� zu enthalten� 'ieV gilt in gleicher :eiVe f�r einen )örderungVYRrVchlag eineV )achEeirateV�

$EV� �� 'ie )örderung darf MeneV $uVma� nicht �EerVteigen� daV f�r die Zeitere (ntfaltung der 7ltigkeit EzZ� daV 
=uVtandekRmmen deV 9RrhaEenV erfRrderlich iVt� ,n )lllen� in denen eine (igenleiVtung deV )örderungVZerEerV in Betracht 
kRmmt� iVt eine VRlche in zumutEarer +öhe 9RrauVVetzung f�r die )örderung�
$EV� �� (ine )örderung darf nur geZlhrt Zerden� Zenn der )örderungVZerEer die *eZlhr daf�r Eietet� daVV er �Eer die zur 
'urchf�hrung deV zu fördernden 9RrhaEenV nRtZendigen Mittel Yerf�gt� VRZeit dieVe nicht durch die Eegehrte )örderung nach 
dieVem *eVetz und allflllige VRnVtige )örderungen VichergeVtellt Zerden� 9Rr *eZlhrung der )örderung iVt feVtzuVtellen� RE daV 
Eetreffende 9RrhaEen auch nRch YRn anderen öffentlichen )örderungVtrlgern gefördert Zerden VRll�

$EV� �� 'ie *eZlhrung der )örderung iVt an die 9erSflichtung deV )örderungVZerEerV zu Einden�
a) die )örderungVmittel auVVchlie�lich ZidmungVgeml� zu YerZenden�
E) rechtzeitig einen 9erZendungVnachZeiV YRrzulegen�
c) der allfllligen finanziellen .RntrRlle durch daV /and zuzuVtimmen und
d) im )alle der 1ichteinhaltung der Bedingungen die geZlhrten )örderungVmittel unYerz�glich zur�ckzuerVtatten�
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Information aus Anlass der Erhebung personenbezogener Daten bei 
der betroffenen Person (Art. 13 DSGVO) 

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten unter nachfolgenden Prämissen 
verarbeitet werden:  
 
1. Zweck der Verarbeitung 
 

a. Zweck der Datenverarbeitung auf Basis des Kärntner Kulturförderungsgesetzes 2001 – K-FördG 2001, 
LGBl. Nr. 45/2002 idgF., sowie der Kärntner Kulturförderungsrichtlinien – K-KFördRL: 

x Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen (insbesondere Erfassung, Prüfung, Abstimmung 
mit anderen Förderstellen, Kontrolle der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, 
Erstellung und Vorlage des Förderaktes, vorgeschriebene Aufbewahrung)  

x Veröffentlichung im jährlichen Kulturbericht und anderen kulturellen Publikationen (betrifft Daten 
nach § 19 Abs. 1 lit. a Z. 1, 2 und 4 K-KFördG 2001) 

x Verwendungskontrolle der Förderung 
x allfällige Rückforderung der Förderung 

 

b. Zweck der Übermittlung und Verarbeitung von Daten von Förderungsempfängern in der 
Transparenzdatenbank (TDB), unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, auf Basis 
des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012, BGBl. I Nr. 99/2012 idgF., und § 4a Abs. 4a 
Z. 1 lit. b Einkommenssteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988 idgF. 

x einheitliche und übersichtliche Darstellung der von der öffentlichen Hand erhaltenen Förderungen 
(Informationszweck) 

x Erstellung von Auswertungen für statistische, planerische und steuernde Zwecke 
(Steuerungszweck) 

x einfache und rasche Überprüfung des Vorliegens der für die Gewährung, Einstellung oder 
Rückforderung einer Förderung erforderlichen Voraussetzungen durch die bearbeitende Behörde 
(Nachweis- und Überprüfungszweck)  

x Erfüllung einer Voraussetzung für die Spendenbegünstigung nach § 4a Abs. 2 Z. 5 EStG 1988 
 

c. Zweck der postalischen und elektronischen Zusendung von Informationen, wie z.B. Ausschreibungen 
von Stipendien und dergleichen, sowie von Einladungen zu Kulturveranstaltungen des Landes 
Kärnten. Die Zustimmung dazu kann jederzeit widerrufen werden. 

 
2. Rechtsgrundlage 
 

x Kärntner Kulturförderungsgesetz 2001 – K-FördG 2001, LGBl. Nr. 45/2002 idgF., in 
Verbindung mit den Kärntner Kulturförderungsrichtlinien – K-KFördRL (siehe unter 
https://www.kulturchannel.at/foerderungen/kulturfoerderungsrichtlinien/)  

x Transparenzdatenbankgesetz 2012 – TDBG 2012, BGBl. I Nr. 99/2012, idgF. 
x Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, e und f Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO, Amtsblatt der EU, L 

119, 04.05.20161 
 

Der Förderungsgeber ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b, e und f DSGVO ermächtigt, alle im Förderungsantrag 
enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 
Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerber und -nehmer betreffenden personenbezogenen Daten 
für Zwecke der Abwicklung des Förderungsvertrages, für Kontrollzwecke und für allfällige Rückforderungen 
automationsunterstützt zu verarbeiten. 
 

Der Förderungsgeber ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b, e und f DSGVO befugt, im Rahmen der 
Förderungsabwicklung die ermittelten Daten an die TDB im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 
2012 – TDBG 2012, BGBl. I Nr. 99/2012, idgF., zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, 
Einstellung oder Rückforderung der Förderung erforderlich sind, aus der TDB abzufragen. 
                                                           
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. 

https://www.kulturchannel.at/foerderungen/kulturfoerderungsrichtlinien/


 

 

3. Abfrage von Registern  
 

Im Rahmen der Übermittlung der Daten an die TDB ist zur eindeutigen Identifikation der natürlichen Person 
bzw. der nicht natürlichen Person (z. B. Unternehmen, Verein) die Abfrage aus folgenden Registern 
erforderlich:  
 

Natürliche Person (Bürger): Zentrales Melderegister – ZMR, Ergänzungsregister natürliche Personen (ggf. 
auch vorherige Eintragung, wenn die natürliche Person in keinem anderen Register enthalten ist) 
 

Nicht natürliche Person (z. B. Unternehmen/Verein): 
x Firmenbuch 
x Vereinsregister 
x Unternehmensregister für Zwecke der Verwaltung 
x Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ggf. auch vorherige Eintragung, wenn nicht natürliche 

Person in keinem anderen Register enthalten ist) 
 

Im Rahmen der Bearbeitung und Abwicklung von Förderanträgen ist zudem zur Abstimmung mit anderen 
Förderstellen, zur Kontrolle der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie zur 
Verwendungskontrolle die Abfrage aus der TDB erforderlich.  
 
4. Hinweise zur Verarbeitung 
 

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu den angeführten Zwecken unter Beachtung des geltenden 
Datenschutzrechtes und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit verarbeitet. 
Es wird zur Kenntnis gebracht, dass ohne Bereitstellung der notwendigen Daten eine Inanspruchnahme der 
angestrebten Leistungen nicht möglich ist. 
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch oder Einschränkung der Verarbeitung im Rahmen 
der rechtlichen Vorgaben. 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, 
haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 
 
5. Weitere Informationen 
 

Löschung der Daten: Aufbewahrungsfrist mindestens sieben Jahre 
Die Löschung von Daten aus der TDB richtet sich nach den Bestimmungen des TDBG 2012. 
 

Allgemeine Informationen betr. Datenschutz und DSGVO: https://www.ktn.gv.at/Diverses/datenschutz 
 

Weiterführende Links: Weitere Informationen zur Sicherheit Ihrer Daten in der Transparenzdatenbank 
entnehmen Sie folgendem Link: https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/sidebar_si_sicherheitsinformationen 
 
6. Kontaktdaten 
 

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter:  
Post: Amt der Kärntner Landesregierung; Abteilung 1 – Landesamtsdirektion, Datenschutzbeauftragter  
Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
Telefon: (+43) 050 536   E-Mail: datenschutzbeauftragter@ktn.gv.at 
 

Kontaktdaten Verantwortlicher:  
Post: Amt der Kärntner Landesregierung; Abteilung 14 – Kunst und Kultur 
Burggasse 8, 9021 Klagenfurt am Wörthersee  
Telefon: (+43) 050 536 34002  E-Mail: abt14.post@ktn.gv.at 
 
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Unterfertigende die Kenntnisnahme der Information aus Anlass der 
Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person (Art. 13 DSGVO) und erklärt sich 
einverstanden, dass die Daten zum Zwecke der postalischen und elektronischen Zusendung von 
Informationen, wie z.B. Ausschreibungen von Stipendien und dergleichen, sowie von Einladungen zu 
Kulturveranstaltungen des Landes Kärnten verarbeitet werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
Name (in BLOCKSCHRIFT): ……………………………………………………. 
 
Ort und Datum:…………………………………………................................ Unterschrift:……………………………………………………………. 

https://www.ktn.gv.at/Diverses/datenschutz
https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/sidebar_si_sicherheitsinformationen
mailto:datenschutzbeauftragter@ktn.gv.at
mailto:abt14.post@ktn.gv.at
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